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Erlass einer Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für die Flächen der Firma 
LEDVANCE zwischen der Berliner Allee im Westen und dem Lech im Osten innerhalb des 
Stadtumbaugebietes „Textilviertel - Herrenbach“ - Inkrafttreten - 
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Die Stadt Augsburg, Forstverwaltung, verfügt folgende 
 

Aufhebung der Allgemeinverfügung: 
 
1. Die in Augsburg-Haunstetten seit 7. Juni 2019 bestehende Sperrung von Waldflächen auf den nachfolgenden Grundstücken   
 

 Gemarkung Meringer Au, Flurnummer 128/0 – Lageplan oberste rote Markierung, 
 Gemarkung Meringer Au, Flurnummer 128/12 – Lageplan zweite rote Markierung von oben, 
 Gemarkung Meringer Au, Flurnummer 128/15 – Lageplan dritte rote Markierung von oben, 
 Gemarkung Haunstetten, Flurnummer 649/16 und Gemarkung Meringer Au,  

Flurnummer 116/4 - Lageplan unterste rote Markierung 
 
wird aufgehoben. Das Betreten, Befahren sowie der Aufenthalt auf den genannten Flächen ist   wieder zulässig. 
 
2. Diese Verfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensge-setzes ab dem der Veröffentlichung fol-
genden Tag als bekannt gemacht. Die Verfügung wird im Amtsblatt Nr. 27/28 der Stadt Augsburg vom 12.07.2019 sowie durch 
Aushang an den ehemaligen Sperrzonen veröffentlicht.   
 
Die Aufhebung der Allgemeinverfügung und ihre Begründung können in der Forstverwaltung, Tattenbachstraße 15, 86179 Augs-
burg, Raum 204, während der üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch 7.30 bis 16.30 Uhr, Donnerstag 7.30 bis 17.30 Uhr 
und Freitag 7.30 bis 12.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
gez. 
Eva Ritter 
Stellvertretende Amtsleiterin Forstverwaltung  
 
 
 

Öffentliche Bekanntgabe zur Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH 
 
Hiermit geben wir bekannt, dass sich die Fernwärmepreise für die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Augsburg wie nachfolgend 
abgedruckt geändert haben. 
Die neuen Preisblätter liegen auch in unseren Geschäftsräumen in Augsburg, Hoher Weg 1, aus und sind innerhalb der allgemeinen 
Öffnungszeiten zugänglich und können unentgeltlich bezogen werden. 
Unsere Fernwärmekunden haben die nachfolgende Preismitteilung bereits auf dem Postweg erhalten. 
 

1. Norm-Sondervertrag für Anlagen > 20 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ab dem 01.07.2019 gelten für das 3. Quartal 2019 im Norm-Sondervertrag folgende Fernwärmepreise: 

      netto  brutto   

Leistungspreis (LP)     1,71  2,03  Euro/Liter/h/a 

Zonenregelung beim Arbeitspreis (AP) 

bis 600.000 kWh AP 1    6,36  7,57  Cent/kWh 
bis 1.200.000 kWh AP 2    6,03  7,18  Cent/kWh 
über 1.200.000 kWh AP 3    5,82  6,93  Cent/kWh 

Preisanpassungsfaktoren 

In die Berechnung nach Ziffern 1.1 und 1.2 fließen für das 3. Quartal 2019 die folgenden Faktoren ein: 

Investitionsgüterindex  

(Mittelwert aus Dez. 2018 mit Mai 2019): I  = 104,16667 

Monatsentgelt: L = 
3.297,80 (EUR/Mo-

nat) brutto 

Index für Kraftwerksgas  

(Mittelwert aus Dez. 2018 mit Mai 2019): EG  = 92,90000 

Preis für extra leichtes Heizöl  

(Mittelwert aus Dez. 2018 mit Mai 2019): HEL   = 
60,53000 (EUR/hl) 

netto 

Index für Holzhackschnitzel  

(Mittelwert aus Dez. 2018 mit Mai 2019): 
BIO = 92,05000  
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2. Kunden mit Kleinverbrauch ≤ 20 kW 

 
 
 
 
 
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH 
Hoher Weg 1  
86152 Augsburg 
Telefon: 0821/6500-8012 Fax: 0821/6500-8024 
grosskunden.energie@sw-augsburg.de 
 
 
 

Offenes Verfahren nach SektVO 
 
Ausschreibende Stelle: 
Stadtwerke Augsburg Projektgesellschaft mbH 
vertreten durch  
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Bau, Einkauf, HS-E-B 
Hoher Weg 1, 86152 Augsburg 
Telefon: 0821/6500-5291, Telefax: 0821/6500-14290 
E-Mail: bau-einkauf@sw-augsburg.de 
 
Baumaßnahme: 
MDA Linie 3 – Verlängerung nach Königsbrunn  
PVE 14.12 Beweissicherung   
 
Schlusstermin für Eingang der Angebote:  15.07.2019 – 10:00 Uhr 
 
Die näheren Einzelheiten der Veröffentlichung sind dem Amtsblatt der Europäischen Union (www.simap.europa.eu) zu entnehmen. 
Unterlagen stehen unter www.subreport.de/E61328653 zur Verfügung. 
 
 
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
 
1. Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi.-Nr. 548, 86150 Augsburg,  
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
2. Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
3. ausschließlich elektronisch unter www.vergabe.bayern.de, Verg.Nr. 400 19 BIKV DKBSA 001 
5. Unterrichtung und sozialpädagogische Betreuung von kooperativen Berufsintegrationsvorklassen (BIK/V) an den Städtischen 
Berufsschulen II und VI in Augsburg und Unterrichtung und sozialpädagogische Betreuung einer kooperativen Deutschklasse an 
Berufsschulen zur Alphabetisierung (DK-BS-A) an der Städtischen Berufsschule II in Augsburg 

Ab dem 01.07.2019 gelten für das 3. Quartal 2019 bei den Kunden mit Kleinverbrauch folgende Fernwärmepreise: 

      netto  brutto   

Grundpreis (GP)     41,82  49,77  Euro/Monat 

Arbeitspreis (AP)     6,36  7,57  Cent/kWh 

Der Netto-Monatsgrundpreis reduziert sich noch um netto 4,55 EUR. Es handelt sich dabei um einen einmaligen, außerordentlichen 
Rabatt für das 3. Quartal 2019. 

Preisanpassungsfaktoren 

In die Berechnung nach Ziffern 1.1 und 1.2 fließen für das 3. Quartal 2019 die folgenden Faktoren ein: 

Investitionsgüterindex  

(Mittelwert aus Dez. 2018 mit Mai 2019): I  = 104,16667 

Monatsentgelt: L = 
3.297,80 (EUR/Mo-

nat) brutto 

Index für Kraftwerksgas  

(Mittelwert aus Dez. 2018 mit Mai 2019): EG  = 92,90000 

Preis für extra leichtes Heizöl  

(Mittelwert aus Dez. 2018 mit Mai 2019): HEL   = 
60,53000 (EUR/hl) 

netto 

Index für Holzhackschnitzel  

(Mittelwert aus Dez. 2018 mit Mai 2019): 
BIO = 92,05000  
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6. Lose: 2 
7. Nebenangebote: sind nicht zugelassen 
8. Ausführungsfrist: 10.09.2019 bis 24.07.2020 
9. ausschließlich in elektronischer Form unter www.vergabe.bayern.de zum Download Vergabe Nr. 400 19 BIKV DKBSA 001 
10. Angebotsfrist: 26.07.2019 10:00 Uhr / Bindefrist: 02.09.2019 
11. Sicherheitsleistungen: keine 
12. Zahlungsbedingungen: gemäß § 2 Musterkooperationsvertrag 
13. Der Bewerber hat zum Nachweis seiner Eignung folgende Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: Eigenerklärung zur Eignung 
(Formblatt L 124). Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei. 
14. Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
 
1. Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi.-Nr. 548, 86150 Augsburg, 
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
2. Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
3. ausschließlich elektronisch 
4. www.vergabe.bayern.de / Vergabe Nr. 400 19 BIK 001 
5. Fachpraktische Ausbildung (mit Sprachförderung) und sozialpädagogische Betreuung von kooperativen Berufsintegrationsklas-
sen (BIK) an der Städtischen Berufsschule II, II und VI in Augsburg 
6. Lose: 3 
7. Nebenangebote: sind nicht zugelassen 
8. Ausführungsfrist: 10.09.2019 bis 24.07.2020 
9. ausschließlich in elektronischer Form unter www.vergabe.bayern.de zum Download Vergabe Nr. 400 19 BIK 001 
10. Angebotsfrist: 26.07.2019 11:00 Uhr / Bindefrist: 02.09.2019 
11. Sicherheitsleistungen: keine 
12. Zahlungsbedingungen: gemäß § 2 Musterkooperationsvertrag 
13. Der Bewerber hat zum Nachweis seiner Eignung folgende Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: Eigenerklärung zur Eignung 
(Formblatt L 124). Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei. 
14. Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
 
1. Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 547, 86150 Augsburg, 
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
2. Öffentliche Ausschreibung nach §9 UVgO 
3. ausschließlich elektronisch 
4. www.vergabe.bayern.de, Verg.Nr. 660 19 V 08 
5. Lieferung von zwei Lkw 3-Seiten Kippern für das Tiefbauamt 
6. Lose: keine 
7. Nebenangebote sind nicht zugelassen 
8. Ausführungsfrist: bis KW 20/2020 
9. ausschließlich in elektronischer Form unter www.vergabe.bayern.de zum Download 
10. Angebotsfrist: 05.08.2019, 11.00 Uhr; Bindefrist: 04.09.2019 
11. Sicherheitsleistungen: keine 
12. Zahlungsbedingungen: gem. VOL/B 
13. Der Bewerber hat zum Nachweis seiner Eignung folgende Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: Eigenerklärung zur Eignung 
(Formblatt L 124). Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei. 
14. Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 
a) Auftraggeber: Stadt Augsburg, Referat 1+4, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg vertreten durch die AGS - Augsburger Gesellschaft 
für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH; Rosenaustraße 56, 86152 Augsburg 
b) Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
c) www.vergabe.bayern.de, Verg.Nr. GRO-UB-35501 
d) Bauleistungen national 
e) Ausführungsort: Augsburg 
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f) Kurzbeschreibung: 
3200m Sockelleisten aus Vollholz, lackiert, H=100mm 
1780m Ergänzung Viertelstab aus Kunststoff, lackiert, BxH=12x12mm 
190m Setzstufenverkleidung aus Vollholz, lackiert, HxT=170x40mm 
1 Psch Einbau Teeküche, Unter- und Oberschränke aus Spannplatte mit HPL-Schichtstoff, 
d=20mm, einschl. Elektrogräte 
22 St Waschtischplatte, aus MDF Platte mit HPL Schichtstoff, d=20mm 
1 St Podest Flur, aus OSB/4 und Vollholz, lackiert, d=30mm 
125m Heizkörperverkleidung/ Sitzbank aus Holz, furniert (Eiche), d=19mm, BxH=400x600mm 
72m Schienenführung, aus MDF, lackiert, d=30mm 
101m2 Hinterlüftende Wandverkleidung aus Holzlattung (Eiche), b=35mm, B1, geölt 
10 St Vorsatzschalen als Tiefenabsovrber, aus HDF-Platten, B1 lackiert, d=2,5mm BxH= 
3,60x3,60m 
41m2 Wandverkleidung Bühnenzugang einschl. Türelemente, aus Akustiklattung/ 
Holzwerkstoffplatte , B1 lackiert, Rw=42dB, d=15mm, 
105m2 Wandverkleidung Ensemblesaal einschl. UK, 2-lagig, aus GKB (A) 
65m2 Wandverkleidung Ensemblesaal einschl. UK, 1-lagig, aus GKB (A) 
46m2 Akustikverkleidung einschl. UK, aus Holzwerkstoffplatte, lackiert, d=22mm 
101m2 Akustikdecke Ensemblesaal einschl. UK, aus Fertigteil Deckenplatten (GK) 0,7mx0,7m 
55m Handläufe aus Eiche, geölt, in diverse Ausführungen 
65m2 Baffeldecken aus Stahlblech, einschl. UK 
160m2 Umwehrung Zuschauerpodest Konzertsaal, aus Holzwerkstoffplatte, furniert (Eiche)/ 
Akustiklattung (Eiche) 
24m2 Verkleidung Lüftungsauslass über Bühne, Holzlattung, B1 lackiert 
102m Ringförmiges Reflektoren Konzertsaal, aus MDF (biegsam), lackiert, B1, d=12mm 
30m Reflektoren Baldachin, aus MDF (biegsam), lackiert, B1, d=12mm/19mm 
4St Akustikreflektor 1,10m x 2,00m, aus VSG=24mm (Weißglassscheibe) 
9St Verkleidung Oberlicht mit PETG-Scheibe BxL= 0,82x1,12m 
8St Verkleidung Dunkelklappe, mit Lochblech, BxL= 0,9x0,9m 
h) keine Lose 
i) Ausführungsbeginn 09.09.2019 - Ausführungsende 25.11.2019 
j) Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässig 
k) mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen 
l) siehe c) 
o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.07.2019 10:30 Uhr 
p) siehe c) 
q) deutsch 
r) siehe Vergabeunterlagen 
s) Eröffnungstermin: 25.07.2019 10:30 Uhr 
t)-w) siehe Vergabeunterlagen 
x) Nachprüfstelle: Regierung von Schwaben, VOB-Stelle, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 
a] Stadt Augsburg, Baureferat, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 547, 86150 Augsburg, 
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
b] Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
c] www.vergabe.bayern.de; Verg.-Nr. 660 19 W 05 01 
d] Ausführung von Bauleistungen 
e] 86161 Augsburg, Am Eiskanal 30 
f] Die Leistungen umfassen im Wesentlichen die Sanierung von Betonhindernissen der Olympia 
- Kanustrecke (Eiskanal), hier Bauabschnitt III, auf ca. 70 m Länge in einem Betontrog Breite 
8,00 – 12,00 m, Tiefe ca. 0,50 - 2,40 m zu erbringen 
- Reinigung ca. 70 m Strömungskörper und Betonhindernisse 
- Restwasserhaltung und -beseitigung für die Dauer der Arbeiten des AN 
- Betonabbruch im Bereich der Schadstellen ca. 60 m³ 
- Reprofilierung der Schadstellen mit Beton-Sackware, baustellengemischt ca. 60 m³ 
h] keine Lose 
i] Bauabschnitt BA III, ab dem 23.09. ca. 10 Wochen, Dauer abhängig von der Witterung 
j] Nebenangebote nur bei gleichzeitiger Abgabe Hauptangebot 
k] siehe a] bzw. c] 
n] 06.08.2019, 10:30 Uhr 
o] siehe a] bzw. c] 
p] Deutsch 
q] 06.08.2019, 10:30 Uhr; siehe a] Bieter oder deren Bevollmächtigte 
r] Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme einschl. der Nachträge. Gewährleistungsbürgschaft in Höhe 
von 2 % der Abrechnungssumme einschl. der Nachträge. 
s] Zahlungsbedingungen gemäß Verdingungsunterlagen. Abschlags- und Schlusszahlungen nach § 16 VOB/B 
u] Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit den zu vergebenden 
Leistungen vergleichbar sind, SIVV – Schein Betoninstandsetzung ist Voraussetzung 
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v] 05.09.2019 
w] VOB-Stelle der Regierung von Schwaben, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Verhandlungserfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VgV 
 
Ausschreibende Stelle: 
Stadtwerke Augsburg Verkehrs GmbH 
swa Netze GmbH 
vertreten durch  
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Bau, Einkauf, HS-E-B 
Hoher Weg 1, 86152 Augsburg 
Telefon: 0821/6500-5291, Telefax: 0821/6500-14290 
E-Mail: bau-einkauf@sw-augsburg.de 
 
Baumaßnahme: 
Neubau Leitwarten Mobilität und Versorgung auf dem Gelände der Stadtwerke Augsburg GmbH 
02 Tragwerksplanung nach HOAI 
 
Schlusstermin für Teilnahmewettbewerb:  27.07.2019 – 10:00 Uhr 
 
Die näheren Einzelheiten der Veröffentlichung sind dem Amtsblatt der Europäischen Union (www.simap.europa.eu) zu entnehmen. 
Unterlagen stehen unter www.subreport.de/E73495613 zur Verfügung. 
 
 
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
 
 
 

Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 
Für das Verlust gegangene, nachbezeichnete Sparkassenbuch der Stadtsparkasse Augsburg ist das Aufgebot im Schalterraum der 
Stadtsparkasse Augsburg veröffentlicht. 
 
Nr. 3415483654 
 
 
DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH 
 
 
 

Verlust des Parkausweises für eine(n) Schwerbehinderte(n) 
 
Der blaue Parkausweis Nr. 606 für eine(n) Schwerbehinderte(n), ausgestellt vom Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr der Stadt Augs-
burg, ist verloren gegangen und wird hiermit für ungültig erklärt. 
Ansprechpartner: Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr 
Sachbearbeiter:    Hr. Rupprecht  
                             Tel.: 324 - 92 22 
 
Stadt Augsburg 
Tiefbauamt 
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1. Änderung des Bebauungsplanes (BP) Nr. 847,  
„Gewerbegebiet Haunstetten Nordwest“ 

  
- Inkrafttreten gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) - 

 

Kartengrundlage: © Geodatenamt Augsburg Übersichtsplan maßstabsfrei 
 
Der Stadtrat der Stadt Augsburg hat am 27.06.2019 beschlossen: 
 
 Die 1. Änderung des BP Nr. 847 für den Bereich zwischen der B 17 im Westen, der Inninger Straße im Süden, der Straßen-

bahnlinie 3 im Osten und der Kopernikusstraße sowie dem von dort nach Nord-Osten verschwenkten Unteren Talweg im Nor-
den, bestehend aus der Planzeichnung mit Zeichenerklärung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) und der Anlage 
E.4., jeweils in der Fassung vom 04.06.2019, wird als Satzung beschlossen. 
 
Die Begründung mit Umweltbericht (Teil C), die textlichen Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen (Teil D) sowie die Anlagen 
(Teil E außer E.4.), jeweils in der Fassung vom 04.06.2019, werden als Bestandteile der Änderungssatzung zur 1. Änderung 
des BP Nr. 847 ebenfalls beschlossen. 

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des BP Nr. 847 in Kraft. 
 
Die 1. Änderung des BP Nr. 847 mit Textteil und Begründung einschließlich Umweltbericht und die zusammenfassende Erklärung 
gemäß § 10a Abs. 1 BauGB können vom Tag der Bekanntmachung an bei der Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt, Rathausplatz 
1, im Informationsbüro, Zimmer 441, 4. Stock, während der Servicezeiten (Dienstag von 8.30 – 12.30 Uhr, Donnerstag von 8.30 – 
12.30 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr sowie Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr) eingesehen und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden. 
. 
Hinweise 
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB: 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche gemäß 
§§ 39 bis 42 BauGB sowie des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen dieser Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer 
Geltendmachung wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB: 
Unbeachtlich werden  
1. eine gemäß § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-

bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. gemäß § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Augsburg, Stadtpla-
nungsamt, geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
 
Stadt Augsburg 
 
Dr. Kurt Gribl 
Oberbürgermeister 
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Erlass einer Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für die Flächen der Firma LEDVANCE zwischen 
der Berliner Allee im Westen und dem Lech im Osten innerhalb des Stadtumbaugebietes „Textilviertel - 

Herrenbach“ 
 

- Inkrafttreten - 

 

Kartengrundlage: © Geodatenamt Augsburg Übersichtsplan maßstabsfrei 
 
Der Stadtrat der Stadt Augsburg hat am 27.06.2019 beschlossen: 
 
 Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung innerhalb des Stadtumbaugebietes Textilviertel – Herrenbach 

wird für die ehemaligen Betriebsflächen der Firma LEDVANCE zwischen der Berliner Allee im Westen und dem Lech im 
Osten eine Vorkaufsrechtssatzung gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) erlassen. 

 
Der konkrete räumliche Geltungsbereich der Vorkaufsrechtssatzung ergibt sich aus dem Lageplan in der Fassung vom 12.06.2019, 
der Bestandteil der Satzung ist.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. 
 
Die Vorkaufsrechtssatzung kann vom Tag der Bekanntmachung an bei der Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt, Rathausplatz 1, im 
Informationsbüro Zimmer 441, 4. Stock, während der Servicezeiten (Dienstag von 8.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 
12.30 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr sowie Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) eingesehen und über deren Inhalt Auskunft verlangt 
werden. 
 
 
Stadt Augsburg 
 
Dr. Kurt Gribl 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 


